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STT DV 24.09.2022, Beilage Traktandum 12 
 
Antrag zur Änderung der Statuten 
 
Antragsteller:   Zentralvorstand (ZV) STT 
Zuständige Instanz:  Delegiertenversammlung STT 
Zustelltermin:   23.08.2022 
Abstimmungstermin:  24.09.2022 
Inkrafttreten:   per sofort (Saison 2022/23) 
 

 
a) Antrag: Änderung von folgenden Paragraphen in den Statuten 

Art. 3.2.3 An der DV sind die Clubs, die RV, die Mitglieder des ZV, sowie die Ehrenmitglieder stimmbe-
rechtigt. Jeder Club kann sich durch einen oder mehrere Delegierte seines RV vertreten lassen. Der De-
legierte, der den RV vertritt, kann gleichzeitig Clubs seines RV vertreten. Die Mitglieder des ZV 
können nicht gleichzeitig einen Club oder einen RV vertreten. Die Ehrenmitglieder können sich nicht 
vertreten lassen. 

Art. 3.4.4 Im ZV sind die Sprachregionen sowie beide Geschlechter vertreten. Die Mitglieder des ZV sol-
len zudem möglichst verschiedene RV vertreten. Ein Regionalverbandspräsident darf nicht Mitglied 
des ZV sein und hat, wenn er in den ZV gewählt wird, bei nächster Gelegenheit im RV als Präsident 
zurückzutreten. 

Art. 3.6.3 Die GPK besteht aus einem Präsidenten und vier Mitgliedern, welche keinem anderen Organ 
von STT angehören dürfen und möglichst verschiedene RV vertreten. Sie gibt sich ein Geschäftsreg-
lement, das sie der DV zur Genehmigung unterbreitet..  

Art. 3.8.3 Die RK besteht aus einem Präsidenten und vier Mitgliedern, welche keinem anderen Organ 
von STT angehören dürfen und möglichst verschiedene RV vertreten. Sie gibt sich ein Geschäftsreg-
lement, das sie der DV zur Genehmigung unterbreitet. Die RK entscheidet die Streitfälle in einem aus 
dem Präsidenten und zwei Mitgliedern bestehenden Dreiergremium durch Stimmenmehrheit und gemäss 
dem im Rekursreglement STT geregelten Verfahren. 

 
II. Inkrafttreten 
 
Die Änderungen der Art 3.2.3, 3.4.4, 3.6.3 und 3.8.3 treten per sofort in Kraft. 
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b) Begründung 

 
Der Zentralvorstand hat sich in seiner Sitzung vom August 2022 dafür ausgesprochen, die Änderungen in 
den Statuten vorzunehmen, die oben in fett aufgeführt sind. Es sind Präzisierungen im Sinne von Good 
Governance.  
 

c) Abstimmungsprozedere 
 
Änderungen der Statuten STT bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln aller abgegebenen Stimmen (Ja, 
Nein, Enthaltungen). Gegenanträge sind schriftlich bis zum 06. September 2022 (E-Mail oder A-Post) an 
die Geschäftsstelle STT einzureichen. 
 
 


